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Habsburger auf dem kaiserlichen Throne saßen, hatte Gott ihnen erneut 
seine Gnade erwiesen. Der Tiefpunkt in der Geschichte des Geschlechtes, 
unter Albrecht I. und seiner Tochter Agnes, war längst schon überwun- 
den76. All dies fugte sich in das frühneuzeitliche Bild einer reichsfreien 
katholischen Eidgenossenschaft, über welcher nicht die Herrschaft Öster­
reich, sondern das Kaisertum der Habsburger stand. 1307 galt lange Zeit 
als das Jahr Teils, nicht aber wie es heute heißen muß 1291, das Jahr des 
ältesten Schweizerbundes, dessen genaues Datum, der 1. August, seit 1891 
zum nationalen Gedenktag erhoben worden ist77. Dieser Ansatz wurde 
nicht ohne Widerstand aufgenommen. Von den meisten Betrachtern pro­
blemlos akzeptiert, sind heute noch am Sockel von Kißlings Telldenkmal 
in Altdorf die goldenen Ziffern 1307-1895 zu lesen78. Die Innerschweiz 
feierte 1907 das 600jährige Bestehen der Eidgenossenschaft noch einmal, 
für sich ganz allein, weitaus bescheidener freilich als dies schon 1891 ge­
schehen war79. Inzwischen sind alle Kantone der Eidgenossenschaft auf 
den 1. August als Nationalfeiertag eingeschwenkt.

Es seien hier einige mir wichtig erscheinende Überlegungen noch ein­
mal hervorgehoben. Einen Aufstand irgendwelcher Art brachte der Bund 
von 1291 nicht. Es heißt darin vielmehr ausdrücklich, daß ein jeder bei 
seiner rechten Herrschaft bleiben solle80. Und dies will doch besagen, daß 
die Tellengeschichte unmöglich mit dem Geiste von 1291 vereinbar ist. 
Die Zeit, da sie erstmals niedergeschrieben wurde, hatte vom Bundesbrief
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